
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Spitalsärzte: Geld zurück, Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Spitalsärzte: Holt euch euer Geld zurück Teil 2

Steuern im Bild, Teil 188
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Kinder-
frei betrag

Der Kinderfreibetrag 
beträgt für 2018 unter 

 bestimmten Voraussetzungen 
440 Euro jährlich pro Kind, wenn er von 
einem einzigen Steuerpfl ichtigen für 
ein Kind geltend gemacht wird, oder 
300 Euro jährlich pro Kind, wenn 
er von zwei Steuerpfl ichtigen 
für dasselbe Kind in Anspruch 
genommen wird.

Kinder-
frei betrag

Der Kinderfreibetrag 
beträgt für 2018 unter 

 bestimmten Voraussetzungen 

Negativsteuer
Für Arbeitnehmer, die keine Lohnsteuer, 
sondern nur Sozialversicherungsbei-
träge bezahlen, kann es sinnvoll sein, 
eine Veranlagung durchzuführen. 
 Arbeitnehmer können für 2018 maximal 
400 Euro, Pendler sogar maximal 
500 Euro und Pensionisten maximal 
110 Euro der SV-Beiträge rückerstattet 
bekommen. Auch der Alleinver-
dienerabsetzbetrag ist 
 negativsteuerfähig. 

Die Arbeitnehmerver-
anlagung für 2018 kann 
bereits beim Finanzamt 
eingereicht werden 
(bevorzugt über 
 Finanz-Online).


